
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Durlacher Wochenblatt. 1829-1920
1855

48 (27.11.1855)



Macher Wochenblatt.

Amtsblatt für den Bezirk Dnrlach .

Rr. 48. Durlach , den 27 . November 185».
Die Vertilgung der Raupen btr.Nr . 28,326 . Sämmtliche Bürgermeister werden ,insofern es noch nicht geschehen , angewiesen , diein: tz . 2 der Verordnung Großh . Ministeriumsdes Innern vom 26 . November 1839 , Nr . 12,710( im Verordnungsblatt Nro . 20) , vorgeschriebenenAufforderungen an die Grundbesitzer zu erlassen,Anfangs Februar die Nachschau m den Gemar¬kungen vorzunehmen und deren Ergebniß hierheranzuzeigen. Dnrlach , 23 . November 1855 .

Großherzogliches Oberamt .
Spangenberg .

Nr . 27,555 . Zur Rekrutenaushebung für 1856ist Tagfahrt auf Donnerstag , 3 . Januar ,Vormittags 8 Uhr , im Saale des hiesigen Rath¬hauses festgesetzt , was inan mit dem Anhänge zurKenntniß der auswärts sich Aufhaltenden bringt ,daß jeder Konscriptionspflichtige noch besondersvorgeladen wird .
Dnrlach , 15 . November 1355 .

Großherzoglichrs Oberamt .
Spangenberg .

Nr . 27,796 . Nach einer Bekanntmachung Großh .
Finanzministeriums vom 5. d . Mts ., im Reg . -Bl .vom Gestrigen , S . 294 , hat am 3 . Dezember d.I . wieder eine Vevölkerungsaufnahme stattzufinden .Die Bürgermeister werden angewiesen, die Vor¬arbeiten dazu alsbald nach Empfang der Impres¬sen vorzunehmen , damit die Volkszählung pünkt¬lich am dritten Dezember d. I . beginnen kann.Das Ergebniß der genau nach der Verordnungvom 31 . Oktober 1846 ( Reg .-B . 1846 , S . 303bis 307) zu bemessenden Bevölkerungsaufnahmeist spätestens am 15 . Dezember dem betreffendenSteuerperäquator mitzutheilen .

Dnrlach , 16 . November 1855 .
Großherzogliches Oberamt .

Spangenberg .
Nr . 28,063 . Bei der unterm 17 . Septemberd . I . zu Stupferich vorgenommenen Bürgermeister¬wahl wurde der dortige Bürger Anton Kunzmit Stimmenmehrheit gewählt , und es wurdederselbe heute nach erfolgter Bestätigung eidlichin Pflichten genommen . Dies wird hiemit zuröffentlichen Kenntniß gebracht.
Durlach , 21 . November 1855 .

Großherzvgliches Oberamt .
Spangenberg .

Gant -Edikt .
Nr . 27,103 . Ucber die Verlaffenschast desBürgers und Milchhändlers Andreas Eppen -bach von Grötzingen wurde Gant erkannt undzum Richtigstellnngs - und Vorzugsversahren Tag¬fahrt auf

Donnerstag , 241. November ,
Vormittags 9 Uhr ,angeordnet .

Alle Diejenigen , welche aus was immer füreinem Grunde Ansprüche an die Gantmasie machenwollen, werden hiermit aufgefordert , solche in derangesetzten Tagfahrt , bei Vermeidung des Aus¬schlusses von der Masse , persönlich oder durch ge¬hörig Bevollmächtigte , schriftlich oder mündlich,anzumelden , und zugleich die etwaigen Vorzugs¬oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen, die der Än-meldende geltend machen will, unter gleichzeitigerVorlegung der Beweisurkunden oder Antretungdes Beweises mit andern Beweismitteln .In der nämlichen Tagfahrt soll der Massepflegerund Glänbigerausschuß ernannt und ein Borg¬oder Nachlaßvergleich versucht, und in Bezug aufBorgvergleich und Ernennung des Massepflegersund Glaubigerausschusses die Nichterscheinendenals der Mehrheit der Erschienenen beitretend an¬gesehen werden .
Durlach , 8 . November 1855 .

Großherzogliches Oberamt .
Gaupp .

' v Bekanntmachung.n Für die Unterhaltung der Großh .Staats -Eisenbahn sind für das näch¬ste Jahr 9V,ovo St . eichene Dollenund 200,voll St . Dollenkeile nöthig .Lusttragende , welche die Lieferung theilwerseoder ganz übernehmen wollen , haben ihre deßfall -sigen schriftlichen Anerbieten längstens biszum 3 . Dezemberd. I . krLnro an die Unter¬zeichnete Stelle einzusenden.
Karlsruhe , 20 . November 1855 .Die Verwaltungder Großh . Eisenbahn - Hauptwerkstätte und desHaupt -Magazins .^

I - A. d. I .
Vdser.

B i e s e l e.
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FlllchtUMkt-Or-nuitg
für die

Stadt Durlach .
Genehmigt durch Erlaß Großh . Kreisregierung vom 9 . November 1855 , Nr . 26,605 .

8- i .
Die Funktionen des Marktgerichts werden

von dem Bürgermeister oder seinem Stell¬
vertreter ausgeübt ; ein Fruchtmarktschreiber
ist demselben beigegeben.

8. 2.
Die Handhabung der polizeilichen Ord¬

nung geschieht durch den Polizeiwachtmeister
und Lei dessen Verhinderung durch einen
Polizeidiener.

8- 3 - ^Der Markt wird jeden Samstag und
im Falle dieser auf einen Feiertag fällt,
Mittwochs zuvor , in den Hallen unter
dem Rathhause abgehalten.

Er beginnt in den Monaten November ,
Dezember , Januar und Februar Morgens
8 Uhr , in den übrigen Monaten um 7 Uhr ;
das Anfangszeichen wird durch Aufstellung
einer Fahne gegeben. Die Dauer ist un¬
bestimmt .

8 - 4.
Alle an Fruchtmarkttagen vom vorher¬

gehenden Tag, gerechnet von Mittags 12 Uhr
bis zur Beendigung des Markts , zum Ver¬
kauf hier eingeführt werdenden Halm- oder
Hülsenfrüchte müssen , wenn das Quantum
ein Malter übersteigt , in der Fruchthalle
aufgestellt werden .

Ausgenommen sind Früchte , welche von
hiesigen Einwohnern für den eigenen Bedarf
auswärts eingekauft werden .

8 - 5.
An Fruchtmarkttagen ist das Kaufen in

ver Halle Jedermann erlaubt ; vor Eröff¬
nung des Marktes darf Niemand , weder
auf der Straße noch im Wirthshaus , bei
Vermeidung einer Strafe von i bis 3 ff.
per Malter , kaufen.

8 - 6 .
Während des Marktes darf Niemand

Proben vorlegen von Früchten , die nicht
wirklich zum Verkauf aufgestellt sind. Strafe
5 bis 15 fl .

§ . 7.
Die Einfuhr von schlecht gereimgten oder

verdorbenen Früchten hat zur Folge , daß
der Preis , wenn solcher ein Sechstel unter
dem Preis der bessern Waare steht, bei Be¬
rechnung der Mittelpreise nicht berücksichtigt
wird. — Sind solche Früchte überhaupt nicht
Kaufmannsgut oder so verdorben , daß ihr
Gebrauch der Gesundheit nachthcilig ist , so
müssen sie sogleich vom Markte entfernt
werden.

8 - 8 .
Bei ungleicher Waare , und wenn im

obern Theile des Sacks die bessere Frucht
zur Uebervortheilung des Käufers sich be¬
findet , wird Verkäufer in eine Strafe vor:
5 bis 15 fl. verfällt, und dem Käufer bleibt
das Recht , die Frucht um einen von Sach¬
verständigen zu ermittelnden Anschlag zu be¬
halten oder vom Kaufe abzustehen.

Zur deßfallsigen Expertise ernennen Bürger¬
meister , Käufer und Verkäufer je einen
Sachverständigen.

8- 0.
Die Früchte werden sowohl nach dem

Maß , als nach dem Gewichte verkauft . Der
Preis berechnet sich nach Maltern und Zent¬
nern . Auf den S .umpenmarkt findet Dies
keine Anwendung .

8- 10 .
Mehr als 250 Pfund darf ein Sack mit

Frucht nicht wiegen ; Strafe 1 fl. 30 kr .
8- 11 -

Beim Wägen der Früchte werden 4 Pfund
auf den Sack gerechnet

'.
§ . 12 .

Das Abladen und Aufstellen der ange¬
kommenen Früchte , sowie die Entfernung
der leeren Wagen geschieht der Reihe nach
und nach Maßgabe der polizeilichen An¬
ordnungen .

8 . 13-
Die Verkäufer haben sich zum Abladen

und Aufstellen der Früchte der besonders an-
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gestellten Sacklräger zu bedienen, welche fol¬
gende Gebühren zu erheben berechtigt sind :

1) Für das Abladen und Aufstellen 1 kr.
per Malter.

2) Für das Wiederaufiaden ebensoviel.
3) Für das Aufträgen zur Waage ebenso¬

viel, vom Verkäufer und Käufer gleich-
theilig zahlbar.

8- 14.
Nach erfolgtem Abladen hat der Eigen-

thümer der Früchte sein Einfuhrquantumalsbald im Fruchthallschreibzimmer genau
anzugeben und sich darüber Schein ausstellen
zu lassen.

Er zahlt dabei als Lagergebühren :
1 ) Von 2 Zentnern oder 1 Malter glatter

Frucht drei Kreuzer .
2) Vom gleichen Quantum rauher Frucht

zwei Kreuzer.
Die Meß - und Waaggebüh ên betragenfür 2 Zentner oder 1 Malter Ein Kreuzer.
Für Benützung der städtischen Züber wird

Nichts berechnet.
8- 14 , A.

Nach Beginn des Marktes bat der Ver¬
käufer alsbald durch Aufbinden der Säcke
seine Früchte feil zu bieten. Bei unverhält-
nißmäßiger Zögerung kann er vom Markte
fortgewiesen werden .

8 - lö.
Sobald ein Kauf geschlossen , haben die

Kontrahenten Proben der verkauften Früchteim Schreibzimmer niederzulegen , und den
Kaufpreis genau anzugeben . Wer falsche
Preise angibt , verfällt in eine Strafe von
3 bis 6 fl. per Malter oder 2 Zentner.

8- 16-
Kann ein Verkäufer seine Früchte nicht

absetzen , so steht die Aufstellung derselben in
der Fruchthalle frei ; er hat jedoch bei Ver¬
meidung von 1 fl. 30 kr. Strafe dem Markt¬
schreiber Anzeige zu machen .

Für jede Woche der Aufstellung ist per
Sack Ein Kreuzer Aufstellgeld zu bezahlen ,und dies selbst dann , wenn die Ausstellung
keine volle Woche dauert.

Solche Früchte sind an künftigen Markt¬
tagen von Zahlung der Lagergebühren frei .

8- 17-
Die Stadt übernimmt die Pflichten eines

Aufbewahrers für die eingestellten Früchte

nach gesetzlichen Bestimmungen ; aufgehoben
ist diese Pflicht an Fruchtmarkttagen , an
welchen der Einsteller , beziehungsweise Käu¬
fer, selbst zu hüten hat.

8- 18-
Die Hastungspflicht ist nur dann vor¬

handen , wenn Einsteller durch Schein des
Fruchtmarktschreibers die wirkliche Einbrin¬
gung der Früchte mit Angabe der Zahl der
Säcke Nachweisen kann .

8- 19.
In der Fruchthalle darf nicht geraucht

werden . — Kinder und müssige unberufene
Leute werden nicht geduldet .

8. 20.
Die Sackträger, Messer und Waagmeister

werden von dem Gemeinderath angestellt und
von Großh . Oberamt verpflichtet.

8- 2U
, Die Sackträger haben sich bereit zu hal¬
ten , die schon Tags zuvor eingefahrenen
Früchte abzuladen und demzufolge jeweils
Freitag Mittags um 2 Uhr sin der Frucht¬
halle zu erscheinen ; am Markttag selbst ha¬
ben sie , Sommers früh 4 Uhr , Winters
6 Ubr ihren Dienst anzutreten.

8 . 22 .
, Die Sackträger haben außer den in 8 - 13

bezeichneten Gebühren weiter Nichts anzu¬
sprechen , und es wird jede weitere Anfor¬
derung als ungebührlich mit Entlassung be¬
straft . Die Annahme von Trinkgeldern ist
bei 30 kr . Strafe verboten .

8 . 23.
Sackträgcr wie Messer haben sich sowohlunter sich , als gegen die Marktgäste anstän¬

dig und gefällig zu betragen ; Betrunkenheitwird um 30 kr . bestraft .
8 - 24.

Sackträger wie Messer haben sich während
des Marktes alles Mäkelns zu enthalten,und dürfen nur für ihr eigenes Bedürfnis
einkaufen .

Durlach , 27. August 1855 .
LerGememderath.

Wahrer .
Siegri st.



Friedrich Anger Schn
in Durlach , Hauptstraße Nr . 13 ,

empfiehlt sein Lager in allen Sorten wollenen Tüchern , Paletotsstoffe , Damentüchern ,schwarzen und farbigen Bukskins , wollene und baumwollene Hosenzeuge und Westen¬stoffe , Sarnmt , Caffenets , eine große Auswahl Checks (Mpalitsines) in den neuestenDessins zu 12 , 15 , 19 und 26 kr . per Elle , baumwollene und seidene Halstücher , einegroße Parthie pariser Halsbinden , Lamas , Flanell , Orleans , Lnstres , Drill , Schir -ring und Biber , nebst allen Sorten Kattunstoffen , sowie mein Lager in allen SortenKanzlei -, Konzept -, französischen und englischen Post - , Rollen -, Pack -, Makulatur -, farbigen ,marmorirten und bunten Schulpapieren , feine Zeichenstiste , beste Hamburger Kiel - undStahlfedern , Oblaten in allen Größe , rothes und braunes Sigellack , Dinte undDinrenpulver , Kouverten und alle sonstige in dieses Fach einschlagcnden Artikeln zuden billigsten Preisen .

Fahrnißversteigerung .
fDurlach .j Im Hause Nro . 15 in der Herren¬

straße werden Donnerstag den 29 . d . M . , Vor¬
mittags 8 Uhr , gegen gleich baare Zahlung öffent¬
lich versteigert :

Frauenkleider , Bewert , Weißzeug , Schrein¬
werk , Küchengeschirr und sonstiger Hausrath .

Durlach , 26 . November 1855 .
A . A . Dill , Waisenrichter .

^ ist vor ungefähr
vierzehn Tagen auf ' "r

Straße von Berghausen nach Wilferdingen
noch guter tuchener Mantel , mit silbernem Sch . ,) ß
versehen , verloren gegangen , der redliche Finder ,der diesen zurückgibt , oder Derjenige , der gen -
gende Auskunft darüber zu geben vermag , d
dadurch der Mantel in die Hände des Eig : .thümers zurück gelangt , erhält eine Belohn » ,
von 5 fl . 24 kr bei

A . Korn zum Adler.
Durlach , 25 . November 1855 .

Geldanerbieten .
Kirchenalmosen dahier liegen 1100 Gulden
gegen doppeltes Unterpfand in Feldgütern , ganzoder theilweise , zum Ausleihen bereit .

Durlach , 25 . November 1855 .

Geldanerbieten , s
Pflegschaft in Untermutschelbach werden gegen ge¬
richtliches Unterpfand 230 Gulden ausgeliehen .

Geldanerbieten .
Auerbach können gegen doppeltes Unterpfand so¬
gleich 100 Gulden Pflegschaftsgelder , zu fünf
Prozent ver zinslich , erhob en werden .

Hsuroioo - Der Unterzeichnete zeigt hier -
m t ergebenst an , daß bei ihm

fertige Ueberzieher , üeberwürfe u Rock -
Paletots vorräthig sind , die zu sehr billigen
Preisen abgegeben werden .

Sämmtliche Gegenstände sind von vorzüglicherQualität und es kann sowohl hinsichtlich der guten
Stoffe als auch moderner und dauerhafter Arbeit
garautirt wecken .

Auch sind in einigen Tagen sehr schöne Schlaf¬röcke zu haben , welche zu Weihnachtgeschenken
empfohlen werden .

F . Zipper , Schneidermeister.

Danksagung .
irdische Hülle meines dahingeschiedcnen Gatten' ur Ruhestätte geleiteten , spreche ich für die hierdurch bewiesene , den herben Schmerz linderndewarme Theilnahme meinen innigsten Dank aus .Dabei erlaube ich mir zugleich , an ein verehr -
lichcs Publikum die Bitte zu richten , das dem
Geschäfte meines unvergeßlichen Gatten in so

.-hobcm Maße geschenkte Vertrauen geneigtest aufmich übertragen zu wollen , indem ich dasselbedurch den , von dem zu früh Vollendeten noch inden letzten Wochen seines Schmerzenslagers aus
Wien berufenen , durch Fleiß und höchst ge -
diegeneKenntnisseausgczeichnetenGe -
schäftsfnhrer in der bisherigen Ausdehnung
sortsetzen werde .

Durlach , 24 . November 1855 .
Bnchbinderineister F . Schneider Wittwe .

Danksagung .
Verluste unseres lieben Gatten , Vaters , Bruders
und Schwiegervaters , Metzgermeister PhilippHochstetter , zu Theil wurde , sowie für die
ehrende Leichenbegleitnng sagen wir auf diesem
Wege unfern innigsten Dank .

Die Hinterbliebenen .
Durlacher Frachtpreise

vom 24 . November 1855 .
Weizen . . . 20 . —.Neuer Kernen . l8 - 58.Alter Kernen .
Neues Korn l2 . —.Altes Korn — . — .

Gerste . . . n . iS >
Welschkorn . - IO .
Haber . . . 4 - Zb.
Butter . - - —. rr .
5 Stück Eier . — . 8 -

Gedruckt unter Aerantw . von A . Dups .
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